
Bestätigung 

über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
Kreuzfeld (Mozartring) der Gemeinde Bruchhausen u. 
der ortsüblichen Bekanntmachung der Genehmigung . 

Gemäß § 12 BBauG wurde nach Änderung des Planentwurfes, 

der genehmigte Bebauungsplan " Kreuzfeld " (Mozartring) 

mit der Begründung und den schriftlichen Bauvorschriften 

im Rathaus vom 2.12.1868 bis einschließlich 9.12.1968 

öffentlich ausgelegt. 

Auf die Auslegung wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde 

Bruchhausen Nr. 49 vom 3o.11.1968 hingewiesen. 

Der Wortlaut der Genehmigung vom 29.11.1968 wurde gemäß 

§ 2 der Satzung über die öffentlichen Bekanntmachungen 

in der Gemeinde Bruchhausen vom 24.4.1968 im Mitteilungs= 

Blatt der Gemeinde Bruchhausen vom 3o.11.1968 Nr.49 

ortsüblich bekannt gemacht. 

Bruchhausen, den 12.Dezember 1968 
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